
B e r ich t 

des \Jirtschaftsausschusses 

• 
über den Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 28. November 
1974 betreffend ein Bundesgesetz , mit dem das F'uttermi ttelge
setz geändert wird 

Durch den vorliegenden Gesetzesbeschluß sollen die §§ 13 
und 16 des Futtermittelgesetzes an das Strafgesetzbuch, BGB1. 

Nr. 60/1974, angepaßt werden. Unter einem mit dieser Strafrechts
anpassung erscheint es zweckmäßig, einigen seit der Erlassung 
des ]'uttermittelgesetzes eingetretenen lnderungen Rechnung zu 
tragen. 

Der Hirtschaftsausschuß hat die gegenständliche Vorlaße 
in seiner Sitzung vom 9. Dezember 1974 in Verhandlung genommen 
und einstimmig beschlossen, dem Hohen Hause zu empfehlen, 
keinen Einspruch zu erheben. 

Als Ergebnis .seiner Beratu-Ylg stellt der VJirtschaftsaus
schuß somit den Antrag, der Bundesrat wolle beschließen: 

Gegen den Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 28. 
November 1974 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das 
Futtermittelgesetz geändert wird, wird kein Einspruch er

hoben .. 

lng. E der 

Berichterstatter 

Wien, am 9$ Dezember 1974 

Dr. H e ger 

Obmann 
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